
 

L A N D K R E I S   R A V E N S B U R G 
 
 

Satzung 

über die Form der öffentlichen 

Bekanntmachungen 

 

Aufgrund von § 3 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870) in Verbindung mit § 1 der 
Ersten Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Landkreisordnung vom 13. Feb-
ruar 1976 (GBl. 181), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2015 (GBl. 876) hat der 
Kreistag des Landkreises Ravensburg am 13.10.2016 folgende Satzung über die Form der öffent-
lichen Bekanntmachungen beschlossen: 
 
 

§ 1 
Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen durch die Bereitstellung im Internet unter der Ad-

resse des Landkreises www.rv.de unter www.rv.de/landkreis/oeffentliche+bekanntmachun-
gen. Vollständige Satzungen sind unter www.rv.de/landkreis/kreistag/kreisrecht einsehbar. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. 

 
(2) Die öffentlichen Bekanntmachungen können beim Bürgerbüro während der Sprechzeiten des 

Landratsamts kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung als Ausdruck 
zu erhalten. Ausdrucke der öffentlichen Bekanntmachungen können unter Angabe der Be-
zugsadresse gegen Kostenerstattung zugesandt werden 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Ausgefertigt 
Ravensburg, den 13.10.2016 
 
gez. 
 
(Harald Sievers) 
Landrat 
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